
Elternunterhalt:  Erfüllung der Unterhaltspflicht auch durch häusli-
che Pflege möglich

Betreut ein Kind einen pflegebedürftigen Elternteil, kann es seine Unterhaltspflicht durch in
Natur erbrachte Unterhaltsleistungen erfüllen. Daneben besteht kein Anspruch auf eine
Geldrente. Damit entfällt ein zivilrechtlicher Unterhaltsanspruch, der auf den Träger der
Sozialhilfe übergehen könnte. 

Mit dieser Begründung wies das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg die Klage eines Sozi-
alhilfeträgers gegen die Tochter einer 90-jährigen, nahezu erblindeten und stark demen-
ten Seniorin ab. Die Mutter lebte in einem Pflegeheim. Da ihre Renteneinkünfte nicht aus-
reichten, erhielt sie von dem Sozialhilfeträger einen monatlichen Zuschuss von 700 EUR.
Nunmehr nahm der Sozialhilfeträger die Tochter auf Zahlung eines monatlichen Betrags
von 106 EUR in Anspruch. Dazu hat sie vorgetragen, dass die Tochter diesen Betrag auf-
bringen könne. Sie verfüge selbst zwar nur über ein Renteneinkommen von rund 1.190
EUR. Zusammen mit der Rente ihres Ehemanns komme aber ein Familieneinkommen von
rund 3.110 EUR zusammen. 

Das OLG hielt die Inanspruchnahme jedoch für unberechtigt. Der Sozialhilfeträger haben
keinen Anspruch auf Barunterhalt gegen die Tochter. Ein solcher könne sich nur aus dem
Sozialgesetzbuch SGB XII ergeben. Zwar werde die Unterhaltsrente grundsätzlich in Geld
geschuldet. Abweichungen durch Vereinbarungen der Unterhaltsbeteiligten seien jedoch
möglich und könnten auch stillschweigend getroffen werden. Dabei sei auch zu berück-
sichtigen, dass die Tochter erhebliche Versorgungs- und Pflegeleistungen für ihre Mutter
im Heim für betreutes Wohnen übernehme. Erbringe ein Kind aber erhebliche Leistungen
zur häuslichen Pflege, stelle sich die Inanspruchnahme auf ergänzenden Barunterhalt zu-
gleich als unzumutbare Härte im Sinne des Gesetzes dar. Dies gelte insbesondere, wenn
der Leistungsträger durch die familiäre Pflege weitere Leistungen erspare, die das von ihm
gezahlte Pflegegeld noch deutlich übersteigen (OLG Oldenburg, 14 UF 134/09). 

Ehegattenunterhalt: Feststellung der Erwerbsobliegenheit im Abän-
derungsverfahren 

Hat das Gericht dem unterhaltsberechtigten Ehegatten im Vorprozess keine zusätzlichen
Erwerbseinkünfte fiktiv zugerechnet und damit zugleich entschieden, dass er seiner Er-
werbsobliegenheit genügt hat, ist diese Feststellung auch im Abänderungsverfahren maß-
gebend. 

Deshalb könne der Unterhaltsverpflichtete in einem solchen Fall nach einer Entscheidung
des Bundesgerichtshofs (BGH) nicht einwenden, der Unterhaltsberechtigte erleide bei Auf-
nahme der ihm obliegenden Erwerbstätigkeit keinen ehebedingten Nachteil, weshalb eine
Befristung des Unterhalts aus diesem Gesichtspunkt ausscheidet. Etwas anders gelte nach
Ansicht der Richter nur, wenn der Unterhaltsverpflichtete eine wesentliche Veränderung
der Verhältnisse dargelegt habe, die eine solche Obliegenheit im Nachhinein begründen
könnte (BGH, XII ZR 100/08). 



Aktuelles:  Versorgungsausgleichskasse  ging  am  1.4.2010  an  den
Start

Mit der Versorgungsausgleichskasse hat zum 1.4.2010 eine neue Pensionskasse den Be-
trieb aufgenommen, die mit der Strukturreform des Versorgungsausgleichsrechts im Sep-
tember 2009 beschlossen worden war. In die Versorgungsausgleichskasse können in Zu-
kunft nach einer Scheidung die Betriebsrentenansprüche des ausgleichsberechtigten Ehe-
partners fließen. 

Zum Hintergrund: Nach der Reform des Versorgungsausgleichs werden Betriebsrentenan-
sprüche künftig unmittelbar in den jeweiligen Betriebsrentensystemen geteilt: Der Arbeit-
geber des ausgleichspflichtigen Ehepartners muss den ausgleichsberechtigten Ehepartner
im Normalfall in sein Versorgungssystem aufnehmen (interne Teilung). Unter bestimmten
Voraussetzungen kann auch der anteilige Betriebsrentenanspruch ausgezahlt werden (ex-
terne Teilung). Bei Auszahlung kann der ausgleichsberechtigte Ehepartner entscheiden, in
welche andere - bestimmten Mindestanforderungen genügende - Alterssicherung der Kapi-
talbetrag fließen soll. Das kann zum Beispiel eine Riester-Rente oder auch die gesetzliche
Rentenversicherung sein. Trifft der Ehepartner keine Wahl, fließt das Kapital ab sofort au-
tomatisch in die neue kapitalgedeckte Versorgungsausgleichskasse. Diese zahlt dann eine
monatliche Zusatzrente im Alter. Die neue Kasse garantiert dabei Leistungen nach gesetz-
lich festgelegten Kriterien. Abschlusskosten werden von ihr nicht erhoben. Ein Zugriff auf
das von der Kasse verwaltete Kapital vor Rentenbeginn ist wie bei der betrieblichen Alters-
versorgung ausgeschlossen. Die neue Pensionskasse ist zudem Pflichtmitglied beim Siche-
rungsfonds "Protektor" und damit gegen Insolvenzrisiken geschützt. 


